
Wichtiger Hinweis: 
 
Die neue Christliche Patientenvorsorge ist im Januar 2011 in Köln der 
Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Handreichung und das Formular 
treten als kirchliches Angebot an die Stelle der bisherigen „Christlichen 
Patientenverfügung“ von 1999 und 2003.  
 
Sie finden das aktuelle Dokument unter 
www.ekd.de/patientenvorsorge  
 
Aufgrund der veränderten Gesetzeslage in der Bundesrepublik 
Deutschland seit September 2009 war eine Neukonzeption nötig 
geworden. Das Dokument wurde gemeinsam von der Deutschen 
Bischofskonferenz und vom Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) in Zusammenarbeit mit zahlreichen Mitglieds- und 
Gastkirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) erarbeitet. 
 
In dem Ihnen vorliegenden PDF-Dokument finden Sie die Version von 
2003. Bitte benutzen Sie diese ausschließlich zu Ihrer In formation 
über die historische Entwicklung.  Falls Sie beabsichtigen, eine 
Patientenverfügung zu verfassen, benutzen Sie bitte ausschließlich die 
jeweils aktuellste Version unter www.ekd.de/patientenvorsorge 
 



Wicht iger Hinw eis zur 
 „Christ lichen Pa t ientenverfügung“ 

Am 1. September 2009 tritt ein „Gesetz zur Änderung des Be-
treuungsrechts“ in Kraft, das der Bundestag am 18. Juni 2009 be-
schlossen hat. Damit sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 1901a ff. 
BGB) die Voraussetzungen, die Bindungswirkung und die Reichwei-
te von Patientenverfügungen nun ausdrücklich und eindeutig gere-
gelt. Die neue Gesetzeslage zur Patientenverfügung hat Konse-
quenzen für die Anwendung von Patientenverfügungen. Die neuen 
rechtlichen Regelungen sehen in den Grundzügen Folgendes vor: 

Patientenverfügungen können nur von einwilligungsfähigen Volljäh-
rigen verfasst werden. Sie müssen schriftlich vorliegen, können aber 
jederzeit formlos widerrufen werden. Sie gelten unabhängig von Art 
und Stadium der Erkrankung. Die in ihnen getroffenen Entscheidun-
gen über eine bestimmte medizinische Behandlung sind unmittelbar 
verbindlich und müssen von Ärzten, Betreuern und Bevollmächtigten 
umgesetzt werden, wenn die Behandlungs- und Lebenssituation 
eintritt, für die die Patientenverfügung ausgestellt wurde. Passt die 
Verfügung nicht auf die Krankheitssituation oder liegt keine Patien-
tenverfügung vor, müssen Arzt, Betreuer und/oder Bevollmächtigter 
gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Bei Meinungsverschie-
denheit entscheidet das Betreuungsgericht. 

Das bislang verwendete Formular der „Christlichen Patientenverfü-
gung“ gibt auch weiterhin Aufschluss über Ihre Behandlungswün-
sche. Die Herausgeber der „Christlichen Patientenverfügung“ sehen 
vor, die Ihnen vorliegende „Christliche Patientenverfügung“ umge-
hend unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage zu überarbeiten 
und neu aufzulegen.  
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Seit ihrer Veršffentlichung 1999 erfreut sich die ãHandreichung zur
CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGÒ einer gro§en Nachfrage, die bis heute
anhŠlt. Viele Menschen haben sie angefordert und uns ihre EinschŠt-
zungen mitgeteilt. Die Handreichung hat dazu beigetragen, Ÿber das
Sterben und Ÿber eigene Vorstellungen im Umgang mit einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung ins GesprŠch zu kommen. Sie hat geholfen,
den Kommunikationsprozess zwischen der €rzteschaft, den Patientin-
nen und Patienten sowie ihren Angehšrigen Ÿber die Chancen von
PatientenverfŸgungen zu intensivieren. 

Die 2. Auflage ist den leitenden Absichten verpflichtet, die wir
schon im Vorwort zur 1. Auflage von 1999 ausgefŸhrt haben. Der
medizinische Fortschritt hat in den letzten Jahrzehnten zu einer
schwierigen Situation gefŸhrt. Einerseits kšnnen mit Hilfe moderner
medizinischer Mšglichkeiten Krankheiten geheilt werden, die noch vor
wenigen Jahren als unheilbar galten Ð andererseits kann der Einsatz
aller medizinisch-technischen Mittel der Intensivmedizin auch die
unerwŸnschte Folge haben, das Leiden und Sterben von Menschen
lediglich zu verlŠngern. Um ein wŸrdevolles Leben bis zuletzt zu
ermšglichen, kann sowohl die Anwendung als auch der Verzicht auf die
Anwendung intensiver Medizin gefordert sein. Eine letzte Entscheidung
muss aus der konkreten Lage des sterbenden Menschen heraus und von
seinen WŸnschen und BedŸrfnissen her getroffen werden.

Die Diskussion Ÿber Sterbehilfe und Sterbebegleitung ist in
Deutschland, aber auch in anderen LŠndern Europas inzwischen inten-
siv weitergefŸhrt worden. Die Legalisierung aktiver Sterbehilfe in den
Niederlanden und in Belgien, durch die eine Tštung schwerstkranker
und sterbender Menschen unter bestimmten Bedingungen mšglich
wird, gibt Anlass zu ernster Besorgnis. 5
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Seit Ende der 70er Jahre gewinnt auch in Deutschland die Patien-
tenverfŸgung immer mehr an Bedeutung. Eine PatientenverfŸgung
dokumentiert den Willen eines Menschen fŸr den Fall, dass er sich nicht
mehr Šu§ern und sein Selbstbestimmungsrecht in Gesundheitsangele-
genheiten nicht mehr wirksam ausŸben kann. Mittlerweile ist eine
gro§e Anzahl verschiedener, auch christlich ausgerichteter Formulare
im Umlauf, die sich in Form, Inhalt und AusfŸhrlichkeit erheblich
unterscheiden. Die Kirchen haben mit der von ihnen herausgegebenen
CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGder vielfŠltig geŠu§erten Bitte Rechnung
getragen, eine PatientenverfŸgung zu entwickeln, die sich in besonde-
rer Weise dem christlichen Glauben verpflichtet wei§.

ãCHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNGÒ bedeutet nicht, dass sie nur von
Christen benutzt werden kann, wohl aber, dass sie christliches Gedan-
kengut zum Thema Sterbebegleitung enthŠlt, so beispielsweise eine
deutliche Ablehnung aktiver Sterbehilfe. Christliche Hoffnung fŸr das
Leben grŸndet sich auf die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
Der christliche Glaube schenkt uns die Gewissheit, dass es ein Leben
nach dem Tode gibt. Als Christen bezeugen wir, was in der Heiligen
Schrift gesagt ist: ãGott wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden
sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle TrŠnen von
ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer,
keine Klage, keine MŸhsal. Denn was frŸher war, ist vergangen. Er, der
auf dem Thron sa§, sprach: Seht, ich mache alles neu.Ò (Offb 21,3-5) Die
Zuversicht auf die Gegenwart Jesu Christi gibt Menschen den Mut,
auch in den schwierigsten Situationen ihres Lebens Zeichen des kom-
menden Reiches Gottes wahrzunehmen und weiterzugeben. So finden
sie die Kraft, Menschen auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens, dem
Sterben, zu begleiten. Solches Begleiten macht die in unserem Leben
verborgene, aber dennoch wirksame Kraft des Heiligen Geistes erfahr-
bar und zeigt: Auch im Sterben sind wir von Jesus Christus und seiner
Gnade umfangen.

Innerhalb der letzten vier Jahre hat es eine Reihe von Entwicklun-
gen gegeben, die uns veranlasst haben, die Handreichung zu ŸberprŸ-6



fen und unter Einbeziehung von medizinischem, juristischem und
theologisch-ethischem Sachverstand sowie praktischer Erfahrungen
mit der 2. Auflage eine Ÿberarbeitete Fassung zu erstellen. Hierbei war
zu berŸcksichtigen, dass es keine bindenden Vorgaben Ÿber die in einer
PatientenverfŸgung zu regelnden Inhalte gibt, da der Gesetzgeber bis-
lang keine zivilrechtlichen Regelungen Ÿber PatientenverfŸgungen
verabschiedet hat. Auch wird das seit dem 1. 1. 1999 geltende Betreu-
ungsrecht unterschiedlich interpretiert und ausgelegt. Entsprechend
offen ist die Gestaltungsmšglichkeit von PatientenverfŸgungen. Eine
Expertenanhšrung hat uns verdeutlicht, dass Handreichung und For-
mular in der alten Fassung rechtlich korrekt sind und auch weiterhin
ihren Zweck erfŸllen, sie aber durch ErgŠnzungen und VerŠnderungen
verbessert werden kšnnen.

In die neue Fassung der Handreichung ist ein kombiniertes Formu-
lar aus PatientenverfŸgung, Vorsorgevollmacht und BetreuungsverfŸ-
gung eingebettet. Das Formular wurde um Formulierungen des gelten-
den Rechts und ErgŠnzungsmšglichkeiten erweitert, die ErlŠuterungen
wurden entsprechend angepasst und um einige Stichworte ergŠnzt.
Auf diese Weise kann die CHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNGihrem Selbstver-
stŠndnis als Hilfe zum GesprŠch in schwierigen Krankheitssituationen
noch besser gerecht werden.

Wenn Sie bereits eine CHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNG ausgestellt
haben, empfehlen wir Ihnen, bei der ohnehin anstehenden regelmŠ§i-
gen Erneuerung das neue Formular heranzuziehen.

Bonn/Hannover, im Februar 2003

V
or
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t

Kardinal Karl Lehmann
Vorsitzender der Deutschen

Bischofskonferenz

PrŠses Manfred Kock
Vorsitzender des Rates

der Evangelischen Kirche in Deutschland 7



EinfŸhrung

Viele Menschen machen sich Sorgen Ÿber die letzte Phase ihres
Lebens. Sie fragen sich: Wie wird es mit mir zu Ende gehen? Werde ich
einmal zu Hause sterben kšnnen oder wird man mich ins Krankenhaus
bringen? Werden dann Menschen bei mir sein, mir beistehen und Kraft
geben? Werde ich unertrŠgliche Schmerzen haben? Oder nur noch
ohne Bewusstsein vor mich hindŠmmern? So schwer solche Fragen
sind, es ist gut, ihnen nicht auszuweichen. Denn zum verantwortlichen
Leben gehšrt auch das Bedenken des Todes und das Annehmen der
eigenen Sterblichkeit. Der christliche Glaube, dessen Mittelpunkt Ster-
ben, Tod und Auferstehung Jesu Christi ist, gibt Freiheit, auch Ÿber das
eigene Sterben nachzudenken und angemessene Vorsorge zu treffen. 

In den letzten Jahrzehnten ist das Sterben zu Hause im Kreis der
Familie, der Angehšrigen und Nachbarn selten geworden. Die weitaus
meisten Menschen sterben in Alten- oder Pflegeheimen und Kranken-
hŠusern. Dort wird ihnen eine fachkundige medizinisch-pflegerische
Betreuung zuteil, wie sie in frŸheren Jahrhunderten unbekannt war.
Der wachsende Fortschritt der medizinischen Mšglichkeiten wirft aber
auch Fragen auf, die sich frŸher so nicht gestellt haben. Viele Men-
schen fragen, ob die Ausschšpfung aller Mšglichkeiten der Medizin am
Ende wirklich zu einer Verbesserung der LebensqualitŠt beitrŠgt oder
ob sie nur einen belastenden Sterbeprozess verlŠngert. Was ist besser:
in der vertrauten Umgebung zu sterben, auch wenn fehlende tech-
nisch-medizinische Mšglichkeiten die letzte Lebensphase verkŸrzen
kšnnen, oder auf der Intensivstation, von technischen GerŠten umge-
ben, solange wie mšglich zu leben? 

Solche Fragen lassen sich nicht generell beantworten. Um men-
schenwŸrdig bis zuletzt leben zu kšnnen, kann sowohl eine intensive
medizinische Behandlung erforderlich sein als auch der Verzicht auf8



ihre Anwendung. Letztlich muss die Entscheidung aus der konkreten
Lage des sterbenden Menschen heraus und von seinen BedŸrfnissen her
getroffen werden. 

Aber wer entscheidet? Wer entscheidet, wenn Betroffene selbst sich
nicht mehr Šu§ern kšnnen? Wer entscheidet, wenn Sie selbst nicht
mehr sagen kšnnen, was Ihr eigener Wunsch ist? Auch wenn Sie Ihre
Vorstellungen und WŸnsche nicht schriftlich dokumentiert haben, wer-
den Sie Ð Ihrer Situation angemessen Ð behandelt und versorgt werden.
€rzte, €rztinnen und Pflegende haben sich verpflichtet, die WŸrde und
den Wert jedes menschlichen Lebens bis zuletzt zu achten. Dabei setzt
jede Šrztliche Behandlung Ihr EinverstŠndnis voraus.

Mit Hilfe einer PatientenverfŸgung kšnnen Sie schon jetzt die
Anwendung medizinischer Verfahren und damit den Verlauf Ihrer letz-
ten Lebensphase mitbestimmen. Sie kšnnen schon jetzt etwas dafŸr
tun, dass Sie in dieser Phase des Lebens Ihrer Vorstellung und Ihrem
Wunsch gemŠ§ menschenwŸrdig und kšrperlich ertrŠglich durch medi-
zinische Behandlung und qualifizierte Pflege betreut werden. Falls Sie
in eine Situation geraten, in der Sie nicht mehr in der Lage sind, selbst
Ÿber medizinische Ma§nahmen zu entscheiden, ist die von Ihnen ver-
fasste PatientenverfŸgung von dem Arzt oder der €rztin als wichtige
Entscheidungshilfe zu berŸcksichtigen.

Wir nennen das hier angebotene Formular eine CHRISTLICHEPATIENTEN-
VERF†GUNG, weil sie dem christlichen Glauben verpflichtet ist. Dieser
achtet das Leben und die einzigartige WŸrde des Menschen als Gottes
unantastbare Gabe, die auch im Sterben zu respektieren ist, und wei§
sich von der Auferstehungshoffnung getragen.

E
in

fŸ
hr

un
g

9



Folgende †berlegungen liegen dem Vorschlag zugrunde, rechtzeitig
eine solche PatientenverfŸgung zu unterschreiben: 

Das Leben ist uns geschenkt, damit wir es Ð trotz Leid und Tod Ð
annehmen und gestalten kšnnen. Gott ist ein Freund des Lebens. Er
will, dass uns ein erfŸlltes Leben gelingt. Dazu wŸnscht er unser
Mittun und Mitgehen. Er befŠhigt uns dazu, dass wir unser Leben
verantwortlich gestalten, auch in der letzten Phase.

Bis zuletzt soll ein Leben als lebenswert und sinnvoll erfahren wer-
den kšnnen. Dazu gehšrt auch, Informationen zu erhalten, ent-
scheiden zu dŸrfen, in Verbindung mit lieben Menschen bleiben zu
kšnnen, Zeit zum Durchdenken und KlŠren von Fragen und zum
Abschiednehmen und Annehmen des eigenen Todes zu haben. Die-
ses ist hŠufig ein schwieriger Prozess. Das Bereitwerden zum Ster-
ben kann durch schwere Schmerzen und quŠlende kšrperliche Sym-
ptome und ebenso durch massive medikamentšse DŠmpfung behin-
dert werden. Schmerztherapie, Palliativmedizin, Hospizarbeit, pfle-
gerische Ma§nahmen, mitmenschliche und geistliche Begleitung
sollen es mšglich machen, mit GespŸr und Achtung fŸr den ster-
benden Menschen die Balance zu finden, die auch die letzte Lebens-
strecke menschenwŸrdig und sinnvoll durchleben lŠsst.

Wir machen die Erfahrung, dass wir unser Leben nicht in der Hand
haben. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Wir vertrauen auf seine
Begleitung und Hilfe auch fŸr die letzte Phase unseres Lebens. In
diesem Vertrauen nutzen wir die Mšglichkeit einer PatientenverfŸ-
gung. Sie erleichtert es den €rzten, €rztinnen und Pflegenden, uns
mit unseren WŸnschen zu achten, ganz gleich, in welcher Bewusst-
seinslage wir uns befinden. 

FŸr jeden Menschen kommt die Zeit des Sterbens. Manchmal stellt
sich dann die Frage, ob das Lebensende noch fŸr eine kurze Zeit hin-
ausgezšgert werden kann und soll. Mit der PatientenverfŸgung kšn-
nen Ihre persšnlichen WŸnsche fŸr die Behandlung am Lebensende
formuliert werden, so z. B. der Verzicht auf umfangreiche medi-
zinisch-technische Behandlung oder der Wunsch nach Ma§nahmen,

�

�

�

�
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die die Schmerzen lindern (Palliativmedizin). Damit soll fŸr den Fall,
dass Sie selbst sich nicht mehr Šu§ern kšnnen, gewŠhrleistet werden,
dass Ihre persšnliche Einstellung zum Ende des Lebens fŸr alle behan-
delnden €rzte und €rztinnen bekannt ist und respektiert wird. Dies
bedeutet nicht, dass auf die Mšglichkeiten moderner Medizin ver-
zichtet werden soll, wenn davon eine nachhaltige Hilfe zu erwarten
ist.

Es ist zu respektieren, wenn Patienten oder Patientinnen sich dafŸr
entscheiden, den Weg durch Krankheit und Leid, durch das Ertragen
von Schmerzen und belastenden Behandlungen als Prozess des
inneren Wachstumsanzunehmen. Manche Christen machen durch
ihr Leiden die Erfahrung einer tiefen SolidaritŠt mit Christus, der
uns durch sein Leiden erlšst.

Das Leben ist uns nicht frei verfŸgbar. Genauso wenig haben wir ein
Recht, Ÿber den Wert oder Unwert eines menschlichen Lebens zu
befinden. Jeder Mensch hat seine WŸrde, seinen Wert und sein
Lebensrecht von Gott her. Jeder Mensch ist ungleich mehr, als er
von sich selbst wei§. Kein Mensch lebt nur fŸr sich und kann genau
wissen, was er fŸr andere bedeutet. Weil Gott allein Herr Ÿber
Leben und Tod ist, sind Leben und MenschenwŸrde geschŸtzt. Im
Glauben an den Gott des Lebens wissen wir, dass jeder Mensch mit
seinem Leben Ð wie immer es beschaffen ist Ð unentbehrlich ist.
Ohne solche Anerkennung der WŸrde und des Lebensrechtes jedes
Menschen wŠre kein Zusammenleben der Menschen mšglich. Es
gŠbe kein Recht und keine Liebe. WŸrde z. B. ein Arzt oder eine €rz-
tin einer Bitte von Angehšrigen folgen und einen qualvoll leiden-
den Patienten tšten, so wŸrde das VertrauensverhŠltnis zwischen
Arzt und Patient grundlegend zerstšrt. Darum muss eindeutig und
klar gesagt werden: Das Tšten eines Menschen kann niemals eine
Tat der Liebe oder des Mitleids sein, denn es vernichtet die Basis der
Liebe und des Vertrauens. Weil wir nicht selbst frei Ÿber unser Leben
und schon gar nicht Ÿber das Leben anderer verfŸgen, lehnen wir
jede aktive Beendigung des Lebens ab.
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ãAktive SterbehilfeÒ und ãpassive SterbehilfeÒ mŸssen deutlich
voneinander unterschieden werden. ãAktiveÒ Sterbehilfe meint die
gezielte Tštung eines Menschen, z. B. durch die Verabreichung eines
den Tod herbeifŸhrenden PrŠparates (z. B. Tablette, Spritze, Infusi-
on). Die Tštung schwerstkranker und sterbender Menschen unter
bestimmten Bedingungen ist in einigen wenigen LŠndern inzwi-
schen legalisiert worden. ãAktive SterbehilfeÒ ist jedoch mit dem
christlichen VerstŠndnis vom Menschen nicht vereinbar. Sie ist in
Deutschland zu Recht verboten und wird strafrechtlich verfolgt,
und zwar auch dann, wenn sie mit ausdrŸcklicher Zustimmung des
Patienten oder der Patientin erfolgt. DemgegenŸber zielt ãpassiveÒ
Sterbehilfe auf ein menschenwŸrdiges Sterbenlassen, insbesondere
dadurch, dass eine lebensverlŠngernde Behandlung (z. B. kŸnstliche
ErnŠhrung, kŸnstliche Beatmung oder Dialyse, Verabreichung von
Medikamenten wie z. B. Antibiotika) bei einem unheilbar kranken
Menschen, der sich im Sterben befindet, nicht weitergefŸhrt oder
gar nicht erst aufgenommen wird. ãPassive SterbehilfeÒ setzt das
EinverstŠndnis des sterbenden Menschen voraus und ist rechtlich
und ethisch zulŠssig.

Die Handreichung zur CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGmšchte einen
Weg zwischen unzumutbarer LebensverlŠngerung und nicht verant-
wortbarer LebensverkŸrzung aufzeigen. Sie soll als Entscheidungshilfe
dienen Ð sowohl fŸr Ihre eigene Urteilsbildung als auch fŸr jeden, der
mšglicherweise einmal an Ihrer Stelle entscheiden muss. Dies kann eine
von Ihnen bevollmŠchtigte Vertrauensperson sein oder ein vom Gericht
bestellter Betreuer oder eine Betreuerin, die in Ihrem Sinne tŠtig wer-
den sollen. Die Handreichung mšchte auch eine Anregung zum
GesprŠch sein Ð in der Familie, mit Freunden und Freundinnen, mit dem
Arzt oder der €rztin.

Ihre Kirchen bieten Ihnen, Ihren Angehšrigen und allen, die im
Gesundheitswesen tŠtig sind, seelsorgerliche Begleitung an. Das gilt in
besonderer Weise fŸr schwierige Entscheidungen am Lebensende. Es
soll nichts unversucht bleiben, um Menschen ein Leben in Frieden,
WŸrde und Selbstbestimmung bis zum Tode zu ermšglichen. 

�



¥ Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben
wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehšren
dem Herrn.
(Ršmer 14,8 EinheitsŸbersetzung) 

¥ Jeder, der geht, belehrt uns ein wenig Ÿber uns selbst. 
Kostbarster Unterricht an den Sterbebetten.
(Hilde Domin)

¥ Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfŸr; wenn
mir am allerbŠngsten wird um das Herze sein, so rei§ mich
aus den €ngsten kraft deiner Angst und Pein.
(Paul Gerhardt; Ev. Gesangbuch 85,9 / Gotteslob 179,6)

¥ Lehre uns bedenken, da§ wir sterben mŸssen, auf da§ wir
klug werden.
(Psalm 90,12 LutherŸbersetzung)

¥ Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben,
unter Gottes Hand gestalte ich mein Leben, 
in Gottes Hand gebe ich es zurŸck.
(Augustinus)

¥ Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fŸrchte ich kein
UnglŸck; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tršsten
mich.
(Psalm 23,4  LutherŸbersetzung)

¥ Er wird alle TrŠnen von ihren Augen abwischen: Der Tod 
wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine MŸhsal.
Denn was frŸher war, ist vergangen.
(Offenbarung 21,4 EinheitsŸbersetzung)

ANST…SSE ZUM NACHDENKEN
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Was ist zu tun?

Wir empfehlen Ihnen, folgenderma§en vorzugehen:

Bitte lesen Sie vor dem AusfŸllen des Formulars die Handreichungzur
CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGmit Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfŸgung, in der Sie wichtige Informationen finden. 

Lesen Sie dann das Formularder CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGeinmal
vollstŠndig und in Ruhe durch. Danach bearbeiten Sie die einzelnen
Abschnitte:

I. PatientenverfŸgung
Beraten Sie sich mit Personen Ihres Vertrauens und Ihren Angehšri-
gen Ÿber Ihre persšnlichen WŸnsche und Vorstellungen fŸr den Fall,
dass Sie entscheidungsunfŠhig werden. Sollten Sie eine ErgŠnzung
der PatientenverfŸgung im Feld ãRaum fŸr ergŠnzende VerfŸgun-
genÒ erwŠgen, besprechen Sie sich mit einem Arzt oder einer €rztin
Ihres Vertrauens und formulieren Sie die ErgŠnzung, wenn mšglich,
gemeinsam. 

II. Vorsorgevollmacht
FŸr den Fall, dass Sie auch eine Vorsorgevollmacht ausstellen mšch-
ten, suchen Sie rechtzeitig und in guten Tagen einen Menschen, zu
dem Sie Vertrauen haben, und besprechen Sie sich mit ihm. Fragen
Sie ihn, ob er oder sie bereit ist, eine BevollmŠchtigung im Ernstfall
fŸr Sie zu Ÿbernehmen. Versehen Sie die Vorsorgevollmacht mit
Name, Geburtsdatum und Anschrift der bevollmŠchtigten Person
und Ÿberlegen Sie, ob Sie eine weitere Person Ihres Vertrauens
bevollmŠchtigen wollen, sollte die erstgenannte Person verhindert
sein. Suchen Sie auch hier das GesprŠch mit der ersatzbevollmŠch-
tigten Person und versehen Sie die Vorsorgevollmacht mit Name,
Geburtsdatum und Anschrift.



III. BetreuungsverfŸgung
FŸr den Fall einer Betreuung haben Sie die Mšglichkeit, die in der
Vorsorgevollmacht benannte Person Ihres Vertrauens oder aber eine
andere Person einzusetzen. Suchen Sie auch hier das GesprŠch mit
der ausgewŠhlten Person und versehen Sie die BetreuungsverfŸ-
gung mit Name, Geburtsdatum und Anschrift der von Ihnen
gewŸnschten Betreuungsperson. Au§erdem kšnnen Sie im nŠchsten
Abschnitt bestimmen, welche Person auf keinen Fall als Ihr Betreu-
er bzw. Ihre Betreuerin benannt werden sollte. 

IV. Unterschriften
¥ Unterschrift der verfŸgenden Person:Versehen Sie im Feld Unter-

schriften zuerst das Formular der CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNG

mit Ihrem eigenen Namen, Ihrer Anschrift, Ihrem Geburtsdatum
sowie mit Ort, Datum und Unterschrift. 

¥ Unterschrift des Arztes/der €rztin Ihres Vertrauens:Falls Sie in
der PatientenverfŸgung im Feld ãRaum fŸr ergŠnzende VerfŸgun-
genÒ ErgŠnzungen angebracht haben, empfehlen wir Ihnen, den
Arzt oder die €rztin Ihres Vertrauens unterschreiben zu lassen.
Dies ist aus juristischen GrŸnden nicht notwendig, kšnnte aber
die Akzeptanz im Ernstfall erhšhen.

¥ Unterschrift der bevollmŠchtigten, ersatzbevollmŠchtigten und
betreuenden Personen:Lassen Sie sodann das Formular von der
bevollmŠchtigten, ersatzbevollmŠchtigten bzw. betreuenden Per-
son unterschreiben.

Zweitexemplar
FŸr den Fall, dass Sie eine bevollmŠchtigte Person benannt haben, soll-
te sie das Zweitexemplar des Formulars der CHRISTLICHENPATIENTENVERF†-
GUNGerhalten. Es ist an das Šu§ere Deckblatt angeheftet und kann dank
einer Perforation leicht abgetrennt werden. FŸllen Sie dazu das Zweit-
exemplar entsprechend Ihren Angaben im Formular aus und unter-
schreiben Sie es. 15



Das Zweitexemplar ist Ð im Unterschied zu einer Kopie Ð wie die Erst-
schrift eine originale Vollmacht. Lassen Sie es sodann ggf. von Ihrem
Arzt bzw. Ihrer €rztin sowie der bevollmŠchtigten, ersatzbevollmŠch-
tigten bzw. betreuenden Person unterschreiben und geben Sie es Ihrer
bevollmŠchtigten Person zur Aufbewahrung. Mšchten Sie Ihre Ent-
scheidung Šndern und jemand anderen zur bevollmŠchtigten oder
betreuenden Person bestimmen, lassen Sie sich alle Exemplare zurŸck-
geben und vernichten Sie diese.

Faltkarte
Trennen Sie die herausnehmbare Faltkarte aus dem Formular, fŸllen Sie
sie aus und nehmen Sie diese zu Ihren Ausweispapieren. Tritt die in der
PatientenverfŸgung beschriebene Situation ein, gibt die Faltkarte
einen Hinweis auf Ihre PatientenverfŸgung und ggf. auf Ihre bevoll-
mŠchtigte Person. Die bevollmŠchtigte Person und behandelnder Arzt
oder behandelnde €rztin setzen sich miteinander in Verbindung und
beraten Ð in Ihrem Sinne Ð Ÿber die zu veranlassenden Ma§nahmen.

Aufbewahrung und BestŠtigung
Legen Sie das Formular der CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGzu Ihren per-
sšnlichen Unterlagen und notieren Sie auf der Faltkarte, wo Sie Ihr For-
mular hinterlegt haben: bei Ihren persšnlichen Unterlagen, das Zweit-
exemplar bei Ihrer bevollmŠchtigten Person, weitere Kopien eventuell
bei Angehšrigen (Name und Adresse), bei Arzt oder €rztin Ihres Ver-
trauens oder beim Amtsgericht (Vormundschaftsgericht). Wir empfeh-
len, die PatientenverfŸgung (Erstschrift und Zweitexemplar) etwa alle
ein bis zwei Jahre durch Ihre Unterschrift erneut zu bestŠtigen. 

16



Arten der VorausverfŸgung

Das deutsche Recht kennt drei Mšglichkeiten, BehandlungswŸnsche
im Vorfeld einer schweren bzw. tšdlich verlaufenden Erkrankung vor-
wegzunehmen: die PatientenverfŸgung als WillensŠu§erung eines
Menschen zur zukŸnftigen Behandlung im Fall der €u§erungsunfŠhig-
keit, die Vorsorgevollmacht, mit der eine Person Ihres Vertrauens mit
der Wahrnehmung hšchstpersšnlicher Interessen beauftragt werden
kann, und die BetreuungsverfŸgung als Anweisung fŸr den Fall der
gerichtlichen Betreuung.

Bitte beachten Sie:

� Eine Generalvollmacht, die eine Vertretung in allen persšnlichen
und vermšgensrechtlichen Angelegenheiten umfasst, reicht fŸr
VorausverfŸgungen in Gesundheitsangelegenheiten nicht aus. Denn
der Gesetzgeber verlangt, dass eine VorausverfŸgung in Gesund-
heitsangelegenheiten bestimmte Befugnisse ausdrŸcklich bezeich-
net. Die hier abgedruckte Vorsorgevollmacht entspricht dieser Vor-
gabe und betrifft den Gesundheitsbereich. 

� Sollten Sie darŸber hinaus eine Vertretung in vermšgensrechtli-
chen Angelegenheiten(z. B. die Vertretung gegenŸber Behšrden,
Versicherungen, Krankenkasse sowie die Erledigung der Bankge-
schŠfte und die Verwaltung von Vermšgen, GrundstŸcken und
Immobilien) wŸnschen, bedarf es dazu in den meisten FŠllen einer
gesonderten Bankvollmacht und einer weiteren Vorsorgevollmacht
mit notarieller Beurkundung. Informieren Sie sich bitte bei einem
Notar. Sie kšnnen einen Notar auch zu sich nach Hause bestellen.

ErlŠuterungen zum Formular

17
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� Neben den hier genannten VorausverfŸgungen kšnnen Sie fŸr Alter,
Krankheit und Tod noch anderes regeln. Dies geschieht z. B. durch
Vollmachten fŸr private, geschŠftliche und finanzielle Angele-
genheiten, durch die Erstellung eines Testaments oder durch eine
VerfŸgung zur Bestattung, mit der sie regeln kšnnen, wie und wo
Sie beigesetzt werden wollen. Bitte machen Sie sich an anderer Stel-
le kundig.

PatientenverfŸgung (I. des Formulars)
Was ist eine PatientenverfŸgung?

Eine PatientenverfŸgung ist eine vorsorgliche schriftliche ErklŠrung.
Durch sie bringt ein einwilligungsfŠhiger Mensch zum Ausdruck, dass
er in bestimmten Krankheitssituationen eine bestimmte oder keine
Behandlung mehr wŸnscht, wenn diese im Ergebnis nur dazu dient,
sein ohnehin bald zu Ende gehendes Leben kŸnstlich zu verlŠngern. 

Im anglo-amerikanischen Sprachraum ist hierfŸr der Begriff ãliving
willÒ geprŠgt worden. Im deutschen Sprachraum hat sich die Bezeich-
nung ãPatientenverfŸgungÒ durchgesetzt.

Wann und wie lange gilt eine PatientenverfŸgung?
Die Ablehnung einer Šrztlichen Behandlung oder den Wunsch, in

bestimmter Weise behandelt zu werden, kšnnen Sie grundsŠtzlich
immer auch mŸndlich Šu§ern. Als Vorsorge fŸr den Fall, dass Sie Ihren
Willen nicht mehr bilden oder zum Ausdruck bringen kšnnen, emp-
fiehlt sich jedoch die vorherige schriftliche Niederlegung Ihres Willens.
Anders als beim handschriftlich abgefassten Testament kann die Pati-
entenverfŸgung auch als Formular ausgefŸllt werden. Wichtig sind das
Datum sowie die handschriftliche Unterzeichnung mit Vor- und Fami-
lienname. Wir empfehlen, Ihre VerfŸgung etwa alle ein bis zwei Jahre
durch eine weitere Unterschrift zu bestŠtigen, damit nicht Zweifel da-
ran aufkommen, ob Sie noch derselben Meinung sind.



Bei der Aufnahme ins Krankenhaus empfiehlt es sich, zu Beginn der
Behandlung auf die CHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNGhinzuweisen.

Der in der PatientenverfŸgung bekundete Wille kann von Ihnen
jederzeit wieder rŸckgŠngig gemacht werden. Der Widerruf muss nicht
schriftlich oder sprachlich ausgedrŸckt werden. Es kann auch genŸgen,
sich mit Zeichen verstŠndlich zu machen oder die PatientenverfŸgung
zu zerrei§en. In diesem Fall lassen Sie sich auch das Zweitexemplar oder
weitere Kopien zurŸckgeben und vernichten sie diese.

Wie verbindlich ist eine PatientenverfŸgung?
Es gibt keine verbindliche gesetzliche Regelung, die Auskunft darŸ-

ber gibt, wie PatientenverfŸgungen abgefasst werden sollen. Die
BundesŠrztekammer hat 1998 ãGrundsŠtze zur Šrztlichen Sterbebeglei-
tungÒ verabschiedet. Darin hat sie sich ausdrŸcklich fŸr eine StŠrkung
des Selbstbestimmungsrechtes von Patienten ausgesprochen und die
PatientenverfŸgung anerkannt. Seit 1999 liegen au§erdem von der
BundesŠrztekammer ãHandreichungen fŸr €rzte zum Umgang mit Pati-
entenverfŸgungenÓ vor, in denen ausgefŸhrt wird, dass grundsŠtzlich
ãder in der PatientenverfŸgung geŠu§erte Wille des PatientenÓ gilt. 

Die rechtsverbindliche Wirkung einer PatientenverfŸgung wird viel-
fach mit der BegrŸndung in Frage gestellt, der Patient oder die Patien-
tin kšnne zum Zeitpunkt der Abfassung keine sichere Prognose Ÿber die
eigenen BehandlungswŸnsche im Verlauf einer tšdlichen Erkrankung
stellen. Auch aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die PatientenverfŸ-
gung in regelmŠ§igen AbstŠnden etwa alle ein bis zwei Jahre erneut zu
unterschreiben bzw. bei der Aufnahme der Behandlung den Arzt oder
die €rztin darauf hinzuweisen. 

FŸr die Rechtsverbindlichkeit der PatientenverfŸgung ist die Unter-
schrift eines Zeugen oder einer Zeugin nicht erforderlich. 

Was wird in einer PatientenverfŸgung geregelt?
Mit einer PatientenverfŸgung kšnnen grundsŠtzlich sowohl Ma§-

nahmen der sog. ãpassivenÒ als auch der sog. ãindirekten SterbehilfeÒ
19
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(s. weiter unten) gefordert werden. Sie kšnnen also verlangen, dass
lebenserhaltende Ma§nahmen unterlassen, bereits begonnene Ma§-
nahmen abgebrochen oder schmerzlindernde Medikamente verabreicht
werden sollen, selbst wenn diese sich mšglicherweise lebensverkŸrzend
auswirken kšnnten.

Der inhaltlichen Gestaltung der PatientenverfŸgung sind allerdings
aus christlicher Verantwortung und durch die Rechtsordnung Grenzen
gesetzt. So kšnnen Sie z. B. nicht wirksam verfŸgen, dass der behandeln-
de Arzt oder die behandelnde €rztin Sie fŸr den Fall einer unheilbaren
Erkrankung und gro§er Schmerzen tštet (sog. ãaktive SterbehilfeÒ).

Wann wird die CHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNGangewandt?
Wann eine PatientenverfŸgung zur Anwendung kommt, hŠngt

davon ab, welche Situation(en) Sie festgelegt haben, bei denen auf
lebensverlŠngernde Ma§nahmen verzichtet werden soll. Wenn Sie im
Feld ãRaum fŸr ergŠnzende VerfŸgungenÒ keine Angaben gemacht
haben, wird Ihre PatientenverfŸgung nur dann berŸcksichtigt, wenn
folgende drei Voraussetzungen erfŸllt sind:

a) Sie sind nicht mehr einwilligungsfŠhig, d. h. Sie kšnnen nicht mehr
selbst entscheiden.

b) Sie befinden sich in einer Situation, bei der jede lebenserhaltende
Ma§nahme ohne Aussicht auf Besserung ist und das Sterben nur
verlŠngern wŸrde.

c) Es stellt sich die Frage, ob auf eine mšgliche Behandlung verzichtet
oder eine begonnene Behandlung beendet werden soll.

Sollten Sie im Feld ãRaum fŸr ergŠnzende VerfŸgungenÒ (s. nŠchsten
Abschnitt) spezielle Situationen aufgefŸhrt haben, bei denen lebens-
verlŠngernde Ma§nahmen unterlassen werden sollen, so findet die
CHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNGauch bei diesen Situationen Anwendung.

Auch in solchen Situationen ist die Grundlage der Behandlung Ihr
Wille als Patient. Deswegen sollte Ð wenn mšglich Ð keine Unklarheit
darŸber bestehen, welche WŸnsche und Werte Sie respektiert wissen
wollen. Mit dem AusfŸllen der CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGverweisen



Sie bereits auf die in der EinfŸhrung beschriebenen besonderen Aspek-
te des christlichen Menschenbildes fŸr Ihre Krankheits- und Sterbe-
phase. Wenn Sie darŸber hinaus weitere Ihr Leben prŠgende Wertvor-
stellungen berŸcksichtigt wissen wollen, kšnnen Sie diese in der CHRIST-
LICHENPATIENTENVERF†GUNGergŠnzend vermerken.

FŸr den Arzt oder die €rztin ist die PatientenverfŸgung ein wichti-
ges Indiz fŸr Ihren Willen, den au§er Acht zu lassen rechtswidrig sein
kann. Die Verantwortung fŸr die medizinischen Ma§nahmen trŠgt frei-
lich der Arzt oder die €rztin. Dabei kann es zu Spannungen zwischen
dem in einer PatientenverfŸgung niedergelegten Patientenwillen und
der GewissensŸberzeugung der behandelnden Personen kommen. Nie-
mand darf jedoch gegen seinen Willen zu diagnostischen oder thera-
peutischen Ma§nahmen gezwungen werden, und seien sie noch so aus-
sichtsreich. Sollte eine KlŠrung des Konfliktes nicht durch GesprŠche
mšglich sein, bleibt nur das Beschreiten des Rechtsweges.

Wann sollte der ãRaum fŸr ergŠnzende VerfŸgungenÒ
ausgefŸllt werden?

Das Formular der CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNGbezieht sich aus-
schlie§lich auf die Situation, bei der jede lebenserhaltende Ma§nahme
ohne Aussicht auf Besserung ist und das Sterben nur verlŠngern wŸr-
de. FŠlle anderer schwerstkranker Menschen sind absichtlich nicht
erfasst, da die Kirchen es vom christlichen Menschenbild her ablehnen,
Ÿber den Wert oder Unwert eines Menschen zu bestimmen. Damit soll
das MissverstŠndnis abgewehrt werden, als gŠbe es pauschal zu benen-
nende Situationen vor dem Sterbeprozess (prŠfinale Phase), in denen
etwa ein Menschenleben aus der Perspektive Dritter und generell als
nicht mehr erhaltenswert erklŠrt werden kšnnte. 

Wenn Sie fŸr sich selbst jedoch ergŠnzende VerfŸgungen treffen
wollen Ð sei es aufgrund eigener Erfahrungen oder einer besonderen
Erkrankung Ð, empfehlen wir Ihnen, zusŠtzliche Regelungen in das For-
mular aufzunehmen. Hierzu ist im Formular Raum gelassen. Ebenso wie
die BundesŠrztekammer raten wir in diesen FŠllen dazu, einen Arzt bzw.
eine €rztin Ihres Vertrauens hinzuzuziehen. Die ErgŠnzung kann im 21
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Rahmen des Formulars im Feld ãRaum fŸr ergŠnzende VerfŸgungenÒ
oder auf einem gesonderten Blatt erfolgen und sollte dann mit Ort,
Datum und Unterschrift versehen sein.

So kšnnen Sie z. B. eine VerfŸgung ergŠnzend hinzunehmen,

� wenn Sie an einer besonderen Erkrankung leiden und bestimmte
BehandlungswŸnsche haben;

� wenn Sie spezielle BehandlungswŸnsche zur Pflege, zur kŸnstlichen
ErnŠhrung, zur Gabe von Medikamenten bei Begleitinfektionen
oder zur Schmerztherapie haben;

� wenn Sie die Anwendung bestimmter Behandlungsformen nur fŸr
eine begrenzte Zeit zulassen wollen;

� wenn Sie Komapatient oder Komapatientin werden sollten Ð
besprechen Sie diesen Fall bitte ausfŸhrlich mit Ihrem Arzt oder
Ihrer €rztin;

� wenn Sie zusŠtzlich einen Organspendeausweis ausgefŸllt haben 
(s. nŠchsten Abschnitt).

Eine Gegenzeichnung des Arztes oder der €rztin Ihres Vertrauens ist
aus juristischen GrŸnden nicht notwendig, kšnnte aber die Akzeptanz
Ihrer VerfŸgungen im Ernstfall erhšhen.

Wie vertrŠgt sich die CHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNGmit
einem Organspendeausweis?

Eine besondere Situation im Zusammenhang mit einer Patienten-
verfŸgung stellt die gleichzeitige VerfŸgung Ÿber eine Organspende
dar. Organe kšnnen nur nach Feststellung des Hirntodes bei aufrech-
terhaltenem Kreislauf entnommen werden. Eine Organentnahme ist
also nur mšglich, wenn intensivmedizinische Ma§nahmen beibehalten
werden. Dies kann im Widerspruch zur CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNG

stehen.

Aus diesem Grunde empfehlen wir Ihnen fŸr den Fall, dass Sie sich
fŸr eine Organspende entscheiden oder bereits entschieden haben, fol-
gende besondere VerfŸgung in die CHRISTLICHEPATIENTENVERF†GUNGaufzu-
nehmen, die dieser Situation Rechnung trŠgt und den kurzfristigen
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Einsatz intensivmedizinischer Ma§nahmen fŸr die Organentnahme
erlaubt: 

ãGrundsŠtzlich bin ich zur Spende meiner Organe und Gewebe bereit. Es
ist mir bewusst, dass Organe nur nach Feststellung des Hirntodes bei
aufrechterhaltenem Kreislauf entnommen werden kšnnen. Deshalb
gestatte ich ausnahmsweise fŸr den Fall, dass bei mir eine Organspende
medizinisch in Frage kommt, die kurzfristige (Stunden bis hšchstens
wenige Tage umfassende) DurchfŸhrung intensivmedizinischer Ma§-
nahmen zur Bestimmung des Hirntodes nach den Richtlinien der
BundesŠrztekammer und zur anschlie§enden Entnahme der Organe.Ò

Seit 1997 gilt in Deutschland ein Transplantationsgesetz, das die
wesentlichen VorgŠnge und Verantwortlichkeiten sowie die Frage der
Zustimmung regelt. Ohne ausdrŸckliche Zustimmung dŸrfen weder
Organe noch Gewebe entnommen werden. Im Unterschied zu Organen
kšnnen Gewebe, vor allem die HornhŠute zur Behandlung von Blind-
heit, auch ohne aufrechterhaltenen Kreislauf entnommen werden.

Wenn Sie sich fŸr eine Organspende nach Ihrem Tode entscheiden
mšchten, empfehlen wir Ihnen, einen gesonderten Organspendeaus-
weis auszufŸllen und bei Ihren Ausweispapieren mit sich zu tragen. Sie
erhalten einen Ausweis und Informationen bei Sozialministerien der
BundeslŠnder, in Apotheken, Stadt- und Gemeindeverwaltungen und
Arztpraxen. Weitere Informationen erhalten Sie kostenfrei unter der
Telefonnummer 0800/90 40 400.

Die christlichen Kirchen sehen in einer Organspende eine Mšglich-
keit, Ÿber den Tod hinaus NŠchstenliebe zu praktizieren; sie treten
zugleich fŸr eine sorgfŠltige PrŸfung der Organverpflanzung im Ein-
zelfall ein. (NŠheres siehe in der unter dem Titel ãOrgantransplantatio-
nenÒ im Jahr 1990 veršffentlichten ErklŠrung der Deutschen Bischofs-
konferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland).
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MŸssen alle Formularteile ausgefŸllt werden?
Wenn Sie keiner Ihnen bekannten Person die Verantwortung fŸr

weitere Entscheidungen in Ihrem Krankheitsfall in Form einer Vorsor-
gevollmacht Ÿbertragen mšchten oder niemand diese Aufgabe zu
Ÿbernehmen bereit und in der Lage ist, dann ist es sinnvoll, jedenfalls
eine PatientenverfŸgung zu verfassen. So ist hinreichend dafŸr Sorge
getragen, dass Arzt und gegebenenfalls Betreuer sowie Vormund-
schaftsgericht nach Ihren Vorstellungen handeln. Allerdings kšnnen
diese dann ãnurÒ nach Ihrer PatientenverfŸgung verfahren und mŸssen
in solchen Situationen, die die PatientenverfŸgung auch nach sorgfŠl-
tiger Auslegung nicht abdeckt, ohne die Aussage einer von Ihnen
bestimmten Person Ihres Vertrauens Ihren mutma§lichen Willen ermit-
teln. Wir empfehlen Ihnen daher, wenn mšglich zusŠtzlich zu einer
PatientenverfŸgung eine Person Ihres Vertrauens zu bevollmŠchtigen
(s. II. Vorsorgevollmacht) und/oder als Betreuer bzw. Betreuerin vorzu-
schlagen (s. III. BetreuungsverfŸgung).

Vorsorgevollmacht   (II. des Formulars)

Was ist eine Vorsorgevollmacht?
Das Betreuungsrecht des BŸrgerlichen Gesetzbuches sieht in

¤¤1904 Abs. 2 und 1906 Abs. 5 BGB eine Vorsorgevollmacht vor. Sie
bietet die Mšglichkeit, eine Person Ihres besonderen Vertrauens zu
benennen, die die Aufgaben eines oder einer BevollmŠchtigten Ÿber-
nehmen kann, falls das nštig wird. Die PatientenverfŸgung ist aber
unabhŠngig davon gŸltig. 

Was ist die Aufgabe einer bevollmŠchtigten Person?
Eine bevollmŠchtigte Person hat die Aufgabe, Ihre Interessen fŸr den

in der Vorsorgevollmacht bezeichneten Fall zu vertreten. Sie sollten des-
halb mit ihr Ÿber Ihre Vorstellungen reden, die Sie in der Patientenver-
fŸgung und der Vorsorgevollmacht zum Ausdruck bringen wollen. Wenn
die betreffende Person bereit ist, die BevollmŠchtigung zu Ÿbernehmen,
sollte sie dieses Formular unterschreiben und das Zweitexemplar des
Formulars erhalten (siehe auch den Absatz ãZweitexemplarÒ S. 15f).



25

Bei der Auswahl der Person Ihres Vertrauens kommen selbstver-
stŠndlich Angehšrige (Ehepartner, Kinder, Geschwister) in Betracht.
Aber auch langjŠhrige oder enge Freunde und Freundinnen oder ver-
traute Bekannte kšnnen Sie bevollmŠchtigen. Sicherlich wird bei der
Auswahl eine Rolle spielen, mit wem Sie Ihre Vorstellungen am besten
besprechen kšnnen und wer voraussichtlich auch emotional mit der
eventuell spŠter eintretenden Situation umgehen kann. 

In einigen besonderen Situationen kann die von Ihnen bevollmŠch-
tigte Person nicht allein entscheiden, sondern muss beim zustŠndigen
Vormundschaftsgericht eine Genehmigung einholen. Dazu gehšren 

� die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung oder Abtei-
lung oder die Einwilligung in andere, die Freiheit entziehende Ma§-
nahmen wie z. B. das Anbringen von Bauchgurten und Bettgittern
oder die Gabe von Medikamenten (¤ 1906 BGB);

� die Einwilligung in Šrztliche Ma§nahmen, wenn die begrŸndete
Gefahr besteht, dass Sie infolgedessen sterben oder einen schwe-
ren oder lŠnger andauernden gesundheitlichen Schaden erleiden 
(¤ 1904 BGB). Entscheidungen der bevollmŠchtigten Person Ÿber
Ihre Behandlung in der Sterbephase sind davon nicht betroffen.

Aus rechtlichen GrŸnden ist es unausweichlich, dass diese Situatio-
nen gemŠ§ den Regelungen des BŸrgerlichen Gesetzbuches in dem
Formular ausdrŸcklich benannt werden.

Was ist bei Ausfall der bevollmŠchtigten Person?
FŸr den Fall, dass die erstgenannte bevollmŠchtigte Person verhin-

dert sein sollte, kšnnen Sie eine ersatzbevollmŠchtigte Person Ihres
Vertrauens benennen und in das Formular eintragen.

BetreuungsverfŸgung (III. des Formulars)

Was regelt eine BetreuungsverfŸgung?
Die BetreuungsverfŸgung ist sinnvoll fŸr den Fall, dass vom Gericht

ein Betreuer oder eine Betreuerin bestellt werden muss. Dies ist insbe-
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sondere dann der Fall, wenn Sie aufgrund einer psychischen Erkran-
kung oder einer Behinderung Ihre Angelegenheiten ganz oder teilwei-
se nicht mehr selbst besorgen kšnnen (vgl. Betreuungsrecht im BŸrger-
lichen Gesetzbuch, hier ¤ 1896 BGB). 

Eine in ¤ 1901a BGB gesetzlich vorgesehene BetreuungsverfŸgung
ermšglicht Ihnen, fŸr diesen Fall Ihre WŸnsche hinsichtlich der Person
des Betreuers sowie der Art und Weise der DurchfŸhrung der Betreu-
ung zu Šu§ern. Ohne eine BetreuungsverfŸgung wŠhlt das Gericht eine
ãgeeignete PersonÒ aus. Der Betreuer bzw. die Betreuerin haben die
PatientenverfŸgung zu beachten. 

Welche Person sollte Betreuer oder Betreuerin werden?
FŸr die Auswahl eines Betreuers bzw. einer Betreuerin gilt

grundsŠtzlich dasselbe wie fŸr die Auswahl der bevollmŠchtigten Per-
son fŸr die Vorsorgevollmacht. Sie kšnnen die Person, die Sie fŸr die
Vorsorgevollmacht bevollmŠchtigt haben, zugleich zur betreuenden
Person vorschlagen. Dadurch verbinden Sie die Vorsorgevollmacht mit
der BetreuungsverfŸgung. Es ist aber auch mšglich, eine andere als die
bevollmŠchtigte Person zu benennen. Au§erdem besteht in der Betreu-
ungsverfŸgung die Mšglichkeit, Personen zu benennen, die sie nicht
fŸr die Betreuung vorgesehen haben mšchten.

Was ist sonst noch zu berŸcksichtigen?
Es ist nicht notwendig, eine BetreuungsverfŸgung notariell beur-

kunden zu lassen.

Sofern Sie im Formular die BetreuungsverfŸgung ausgefŸllt haben,
kšnnen Sie es in manchen BundeslŠndern beim Vormundschaftsgericht
hinterlegen. In anderen BundeslŠndern ist es den Gerichten freigestellt,
ob sie BetreuungsverfŸgungen in Verwahrung nehmen. Eine entspre-
chende Information erhalten Sie bei Ihrem zustŠndigen Amtsgericht.
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Die verschiedenen Formen der Sterbehilfe

Es hat sich durchgesetzt, unter dem Begriff ãSterbehilfeÒ die
Erleichterung des Sterbens eines unheilbar schwerkranken Menschen
zu verstehen. Wenn es dabei um mitmenschliche oder seelsorgerliche
Hilfe im oder beim Sterben geht, empfiehlt es sich, den Begriff ãSter-
bebegleitungÒ zu verwenden. 

Mit der Forderung eines ãmenschenwŸrdigen SterbensÒ verbindet sich
jedoch oft auch die Forderung, selbst Ÿber die Dauer der eigenen Lebens-
zeit und den Zeitpunkt des eigenen Todes bestimmen zu kšnnen. ãSter-
behilfeÒ wird so nicht mehr als Hilfe im oder beim Sterben, sondern als
Hilfe zum Sterben (im Sinne der sog. ãaktiven SterbehilfeÒ) verstanden. 

Da der Begriff ãSterbehilfeÒ in seiner Vieldeutigkeit immer wieder
Anlass zu solchen MissverstŠndnissen gibt, mŸssen die verschiedenen
Formen der Sterbehilfe unterschieden werden:

� ãPassive SterbehilfeÒzielt auf ein menschenwŸrdiges Sterbenlas-
sen, insbesondere dadurch, dass eine lebensverlŠngernde Behand-
lung (z. B. Verzicht auf kŸnstliche ErnŠhrung, kŸnstliche Beatmung
oder Dialyse, Verabreichung von Medikamenten wie z. B. Antibioti-
ka) bei einem unheilbar kranken Menschen nicht weitergefŸhrt oder
gar nicht erst aufgenommen wird. Sie setzt sein EinverstŠndnis vo-
raus und ist rechtlich und ethisch zulŠssig. 

� ãIndirekte SterbehilfeÒwird geleistet, wenn Sterbenden Šrztlich
verordnete schmerzlindernde Medikamente gegeben werden, die als
unbeabsichtigte Nebenfolge den Todeseintritt beschleunigen kšn-
nen. Solche indirekte Sterbehilfe wird in AbwŠgung der Šrztlichen
Doppelpflicht Ð Leben erhalten und Schmerzen lindern Ð fŸr recht-
lich und ethisch zulŠssig gehalten.

� ãAktive (oder direkte) SterbehilfeÒ meint die gezielte Tštung
eines Menschen, z. B. durch die Verabreichung eines den Tod her-
beifŸhrenden PrŠparates (z. B. Tablette, Spritze, Infusion). Sie ist in
Deutschland gesetzlich verboten und wird strafrechtlich verfolgt
und zwar auch dann, wenn sie mit ausdrŸcklicher Zustimmung des
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Patienten oder der Patientin erfolgt. Die Legalisierung aktiver Ster-
behilfe in den Niederlanden und in Belgien lŠsst die Tštung
schwerstkranker und sterbender Menschen in diesen LŠndern unter
bestimmten Bedingungen zu. Aktive Sterbehilfe ist jedoch mit dem
christlichen VerstŠndnis vom Menschen nicht vereinbar.

� Beihilfe zur Selbsttštung (sog. ãassistierter SuizidÒ oder ãFrei-
todbegleitungÒ)nennt man die UnterstŸtzung eines Menschen bei
der DurchfŸhrung seiner Selbsttštung. Diese kann durch die
Beschaffung tšdlich wirkender Mittel erfolgen oder auch durch die
Anleitung zu ihrer Handhabung. Sie ist nicht nur auf die unmittel-
bare Sterbephase beschrŠnkt, sondern findet oft schon nach der
Diagnose einer schweren Erkrankung oder der Prognose eines belas-
tenden Krankheitsverlaufes statt. Die Beihilfe zur Selbsttštung, die
in manchen LŠndern (z. B. Schweiz) von sog. Sterbehilfe-Organisa-
tionen praktiziert wird, ist ethisch Šu§erst fragwŸrdig. Wer Beihilfe
leistet, akzeptiert im konkreten Fall den Suizid, er bejaht die Moti-
ve und die GrŸnde. Insofern erstreckt sich die Verantwortung der
Beihilfe nicht blo§ auf die Bereitstellung des Mittels, sondern auch
auf die voraussehbare Folge, d. h. die Tštungshandlung selbst. Wer
das Mittel zur VerfŸgung stellt, trŠgt Mitverantwortung an dem
Suizid. Beihilfe zum Suizid entspricht ethisch der von uns verworfe-
nen aktiven Sterbehilfe. In den ãGrundsŠtzen der BundesŠrztekam-
mer zur Šrztlichen SterbebegleitungÒ von 1998 hei§t es: ãDie Mit-
wirkung des Arztes bei der Selbsttštung widerspricht dem Šrztli-
chen Ethos und kann strafbar sein.Ò

Selbstbestimmungsrecht des Patienten

Zum Patientenrecht (z. B. freie Arztwahl, AufklŠrung, angemessene
medizinische Behandlung) gehšrt zentral das Recht auf Selbstbestim-
mung: FŸr die DurchfŸhrung oder Unterlassung einer Behandlung ist
entscheidend, dass der Patient nach einer angemessenen AufklŠrung
seinen ausdrŸcklichen Willen dazu geŠu§ert hat, selbst wenn der Arzt
oder die €rztin andere Diagnose- und Therapiema§nahmen empfiehlt.
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Neben der Mšglichkeit, jederzeit eine €nderung des Behandlungsziels
zu bestimmen, umfasst das Selbstbestimmungsrecht des Patienten oder
der Patientin auch die Mšglichkeit, VerfŸgungen Ÿber zukŸnftige
Situationen zu treffen. Dies gilt insbesondere fŸr Lebenslagen, in denen
Patienten ihre Rechte nicht mehr selbst ausŸben, d. h. ihre Einwilligung
nicht geben kšnnen, weil sie einwilligungsunfŠhig, z. B. zu schwach,
verwirrt oder bewusstlos sind. Dann ist der mutma§liche Wille des Pati-
enten oder der Patientin ma§geblich fŸr die Entscheidungen der €rzte
und €rztinnen, der Pflegenden, Angehšrigen oder Betreuenden. Bei der
Ermittlung dieses mutma§lichen Willens spielt die PatientenverfŸgung
eine wichtige Rolle. 

Zum VerhŠltnis von Arzt und Patient

Ein Arzt oder eine €rztin ist grundsŠtzlich verpflichtet, einem kran-
ken oder leidenden Menschen Hilfe zu leisten. Jede Šrztliche Behand-
lungsma§nahme muss sich an dem Kriterium der Hilfe fŸr den kranken
Menschen orientieren. Dies gilt auch fŸr den Fall einer tšdlichen
Erkrankung. Nicht immer ist die FortfŸhrung oder Intensivierung einer
bestimmten Therapieform eine Hilfe fŸr den Patienten oder die Patien-
tin. In manchen Situationen kann eine EinschrŠnkung therapeutischer
Ma§nahmen und eine Hinwendung zur Palliativmedizin mehr dem
Gebot der Šrztlichen Hilfe entsprechen und im Sinne des kranken Men-
schen sein.

Dabei ist zu beachten, dass der Wille des Patienten die Grundlage
jeder Behandlung ist. Der Arzt ist somit verpflichtet, den Willen bzw.
den mutma§lichen Willen des Patienten fŸr die gegebene Situation
herauszufinden. Liegt eine eingeschrŠnkte EinwilligungsfŠhigkeit des
Patienten vor oder ist diese FŠhigkeit z. B. im Rahmen einer Bewusst-
losigkeit gar nicht mehr gegeben, kšnnen frŸhere GesprŠche, Hinweise
der Angehšrigen oder aber eine PatientenverfŸgung dazu beitragen,
dass der Arzt den Willen des Patienten erfŠhrt. Niemand darf gegen
seinen Willen zu diagnostischen oder therapeutischen Ma§nahmen
gezwungen werden, und seien sie noch so aussichtsreich.
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Es ist fŸr eine sorgsame und angemessene medizinische Betreuung
wichtig, ein vertrauensvolles VerhŠltnis zwischen Arzt und Patient auf-
zubauen. Angesichts schwerer Erkrankungen sollte dabei immer auch
offen darŸber gesprochen werden, welche WŸnsche und Vorstellungen
der kranke Mensch hat. Ein gutes VertrauensverhŠltnis zwischen Arzt
und Patient schafft nicht nur Sicherheit fŸr den Patienten, sondern
besonders auch fŸr den Arzt in seiner Verpflichtung zur Hilfe.

Behandlung und Pflege

FŸr den Fall, dass die EinschrŠnkung therapeutischer Ma§nahmen
beschlossen wird, kommt der Behandlung und Pflege des kranken Men-
schen eine besondere Bedeutung zu. Die EinschrŠnkung therapeuti-
scher Ma§nahmen kann auch zur umfassenden Šrztlichen und pflege-
rischen Sterbebegleitung gehšren. Diese beinhaltet sowohl die im Vor-
dergrund stehende menschliche Zuwendung zum kranken Menschen,
die Linderung von Schmerzen und Beschwerden als auch die Durch-
fŸhrung spezifischer Behandlungsma§nahmen, damit die Grundbe-
dŸrfnisse der menschlichen Existenz geschŸtzt bleiben. Die ãGrundsŠt-
ze der BundesŠrztekammer zur Šrztlichen SterbebegleitungÒ von 1998
haben betont: UnabhŠngig von dem Ziel der medizinischen Behand-
lung hat der Arzt bzw. die €rztin in jedem Fall fŸr eine sog. ãBasisbe-
treuungÒ zu sorgen. Dazu gehšren u. a. menschenwŸrdige Unterbrin-
gung, Zuwendung, Kšrperpflege, Lindern von Schmerzen, Atemnot und
†belkeit sowie das Stillen von Hunger und Durst.

KŸnstliche ErnŠhrung und FlŸssigkeitszufuhr

Auch wenn Sie verfŸgen, dass Sie im Sterben keine lebensverlŠn-
gernden Ma§nahmen mehr wŸnschen, wird grundsŠtzlich eine sog.
ãBasisbetreuungÒ durchgefŸhrt, zu der auch das ãStillen von Hunger
und DurstÒ gehšrt (s. ãGrundsŠtze der BundesŠrztekammer zur Šrztli-
chen SterbebegleitungÒ von 1998). Ob die kŸnstliche ErnŠhrung Ÿber
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eine Magensonde durch den Mund, die Nase oder die Bauchdecke (sog.
PEG-Sonde) oder intravenšse FlŸssigkeitszufuhr am Lebensende zur
Basisversorgung gehšren, muss von Fall zu Fall entschieden werden.
Informieren Sie sich bei dem Arzt oder der €rztin Ihres Vertrauens oder
einer Person aus dem Pflegebereich und besprechen Sie die Problema-
tik mit Ihren Angehšrigen. Ihre WŸnsche, auch im Blick auf zeitliche
Begrenzungen, kšnnen Sie im Formular im Feld ãRaum fŸr ergŠnzende
VerfŸgungenÒ Šu§ern.

Pflege in Hospizen

Die Hospizbewegung mšchte schwerstkranke und sterbende Men-
schen mit ihren Angehšrigen so begleiten, dass neben medizinischer
Betreuung auch weiteren kšrperlichen und seelischen sowie spirituel-
len BedŸrfnissen angemessen Rechnung getragen wird. Die Hilfe kann
ambulant, teilstationŠr oder stationŠr erfolgen. Ambulant unterstŸtzen
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Sterbenden und ihre
Angehšrigen in ihrer gewohnten Umgebung. Tageshospize wirken der
Gefahr sozialer Isolierung entgegen und entlasten die pflegenden
Angehšrigen und Freunde. StationŠre Hospize sind dort wichtig, wo
schwerstkranke und sterbende Menschen ambulant nicht mehr ver-
sorgt werden kšnnen und sie auch keiner Krankenhausbehandlung
mehr bedŸrfen. Weitere Informationen erhalten Sie bei den dišzesanen
CaritasverbŠnden, den Diakonischen Werken der Landeskirchen oder
bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz.

Schmerztherapie und Palliativmedizin

Die meisten Menschen haben Angst, unter qualvollen Schmerzen
sterben zu mŸssen. Auch die Angst vor anderen quŠlenden Symptomen,
zum Beispiel Luftnot oder †belkeit und Erbrechen, ist in der letzten
Lebensphase sehr gro§. Deshalb gibt es die sog. ãPalliativmedizinÓ, die
sich ganz besonders der Schmerztherapie und der Linderung anderer
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Symptome widmet. DarŸber hinaus steht in der Palliativmedizin die
intensive Einbeziehung psychosozialer und spiritueller Aspekte der
Krankheitsverarbeitung bei Patienten und ihren Angehšrigen im Vor-
dergrund. Die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen allen medi-
zinischen und pflegerischen Einrichtungen, die sich um schwerkranke
Patienten kŸmmern, ist ein weiteres wichtiges Ziel. Palliativmedizin und
Schmerztherapie sind in Deutschland noch nicht Ÿberall und ausrei-
chend verbreitet. Deshalb ist es hilfreich, sich bei der Diagnose einer
schweren Krankheit bereits im Vorfeld Ÿber die Mšglichkeit palliativer
Versorgung zu informieren.

Seelsorgerlicher Beistand

In Deutschland gewŠhrleistet das Grundgesetz den Patienten und
Patientinnen in šffentlichen KrankenhŠusern das Recht auf seelsorger-
liche Betreuung. Der kranke Mensch kann den Beistand eines Seelsor-
gers oder einer Seelsorgerin Ð mšglichst der eigenen Konfession Ð
erbitten. Dieser Beistand beinhaltet GesprŠch, Gebet, Zuspruch und das
Angebot der NŠhe Gottes im Sakrament des Abendmahls bzw. in den
Sakramenten der Bu§e, Eucharistie und Krankensalbung.

Aufbewahrung

Hinterlegen Sie Ihr ausgefŸlltes und unterschriebenes Formular
einer CHRISTLICHENPATIENTENVERF†GUNG, ggf. einschlie§lich einer Vorsorge-
vollmacht und einer BetreuungsverfŸgung, bei Ihren persšnlichen
Unterlagen. Das Zweitexemplar sollten Sie Ihrer bevollmŠchtigten Per-
son, weitere Kopien eventuell Angehšrigen (Name, Adresse), einem Arzt
oder einer €rztin Ihres Vertrauens oder dem Amtsgericht (Vormund-
schaftsgericht) geben (s. S. 16). Notieren Sie bitte auf der Faltkarte, die
Sie in der Regel bei sich tragen sollten, wo Sie Ihre Formulare hinter-
legt haben, damit diese umgehend aufgefunden werden kšnnen.
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I. PatientenverfŸgung

FŸr den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bil den oder Šu§ern
kann, verfŸge ich:

An mir sollen keine lebensverlŠngernden Ma§nahmen vorgenommen wer-
den, wenn nach bestem Šrztlichem Wissen und Gewissen festgestellt wird,
dass jede lebenserhaltende Ma§nahme ohne Aussicht auf Besserung ist und
mein Sterben nur verlŠngern wŸrde. 

€rztliche Begleitung und Behandlung sowie sorgsame Pflege sollen in die-
sen FŠllen auf die Linderung von Beschwerden, wie z. B. Schmerzen,
Unruhe, Angst, Atemnot oder †belkeit, gerichtet sei n, selbst wenn durch
die notwendige Schmerztherapie eine LebensverkŸrzung nicht auszu-
schlie§en ist. 

Ich mšchte in WŸrde und Frieden sterben kšnnen, nach Mšglichkeit in
NŠhe und Kontakt mit meinen Angehšrigen und nahe stehenden Personen
und in meiner vertrauten Umgebung. 

Ich bitte um seelsorgerlichen Beistand. 
Meine Konfession ist  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Raum fŸr ergŠnzende VerfŸgungen:

ÈSiehe dazu in den ErlŠuterungen die Abschnitte S. 21 bis 23.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
FŸr weitere ErgŠnzungen bitte gesondertes Blatt beilegen
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II. Vorsorgevollmacht

ÈDie Vorsorgevollmacht betrifft ausschlie§lich den Gesundheitsbereich.
Weitere Regelungen fŸr private, geschŠft liche und finanzielle
Angelegenheiten bei Alter, Krankheit und Tod werden hierdurch nicht
getroffen.

FŸr den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bil den oder Šu§ern
kann, bevollmŠchtige ich hiermit als Person meines besonderen
Vertrauens: 

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die bevollmŠchtigte Person soll an meiner Stelle alle erforderlichen
Entscheidungen Ÿber meine Šrztliche Behandlung treffen und sie mit dem
behandelnden Arzt oder der behandelnden €rztin absprechen. Sie soll
daher vor allem meine WŸnsche und Vorstellungen, die ich in der
PatientenverfŸgung niedergelegt habe, berŸcksichtigen.

Sie darf die Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte
bewilligen. Zu diesem Zweck entbinde ich alle mich behandelnden €rzte
oder €rztinnen und das nichtŠrztliche Personal gegenŸber meiner bevoll-
mŠchtigten Person von der Schweigepflicht.
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Sie darf auch in sŠmtliche Ma§nahmen zur Untersuchung des Gesund-
heitszustandes, in Šrztliche Eingriffe und in Heilbehandlungen einwilli-
gen, diese ablehnen oder deren Abbruch bestimmen, auch wenn ich an
einer solchen Behandlung sterben oder einen schweren oder lŠnger dau-
ernden gesundheitlichen Schaden erleiden kšnnte (¤ 1904 BGB).

Die bevollmŠchtigte Person darf Ÿber meine Unterbringung mit freiheits-
entziehender Wirkung und Ÿber freiheitsentziehende Ma§nahmen (z.B.
das Anbringen von Bauchgurten und Bettgittern oder die Gabe von
Medikamenten u. €.) in einem Heim oder in einer sonstigen Einrichtung
entscheiden, solange dies zu meinem Wohle erforderlich ist (¤ 1906 BGB).

Ersatz-BevollmŠchtigung

Sollte die oben genannte Person an der AusŸbung der Vollmacht verhin-
dert sein, bevollmŠchtige ich an deren Stelle: 

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sollte eine Betreuung notwendig werden, dann soll die Patienten-
verfŸgung als BetreuungsverfŸgung gelten. In ihr habe ich bestimmt,
was ich fŸr meine Behandlung und Versorgung wŸnsche. Sie ist als
Ausdruck meines Willens fŸr Vormundschaftsgericht und Betreuer bzw.
Betreuerin verbindlich.

Als Betreuer bzw. Betreuerin soll bestellt werden:

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich wŸnsche, dass folgende Person nicht bestellt wird:

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BetreuungsverfŸgung
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IV. Unterschriften
1. Unterschrift der verfŸgenden Person

ÈMit Ihrer Unterschrift bestŠtigen Sie die drei voranstehenden Ver-
fŸgungen (I, II oder III) nur insoweit, wie Sie diese ausgefŸllt
haben.

Ich unterschreibe diese VerfŸgung nach sorgfŠltiger †berlegung und
als Ausdruck meines Selbstbestimmungsrechtes. Ich wŸnsche nicht,
dass mir in der akuten Situation eine €nderung meines hiermit
bekundeten Willens unterstellt wird.

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BestŠtigung

Diese ErklŠrung wird von mir in vollem Umfang erneut bestŠtigt (etwa
alle 1Ð2 Jahre):

Ort Datum Unterschrift
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ÈFalls Sie in der PatientenverfŸgung im Feld ãRaum fŸr ergŠnzende
VerfŸgungenÒ ErgŠnzungen angebracht haben, empfehlen wir Ihnen,
an dieser Stelle den Arzt oder die €rztin Ihres Vertrauens unter-
schreiben zu lassen. Dies ist aus juristischen GrŸnden nicht notwen-
dig, kšnnte aber die Akzeptanz im Ernstfall erhšhen.

Ich habe die vorliegende PatientenverfŸgung Ð ihren Inhalt und ihre
Konsequenzen Ð mit der verfŸgenden Person besprochen:

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Unterschrift des Arztes/
der €rztin meines Vertrauens
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Ich kenne den Inhalt dieser VerfŸgung und bin bereit, die Bevoll-
mŠchtigung anzunehmen.

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich kenne den Inhalt dieser VerfŸgung und bin bereit, die Ersatz-
BevollmŠchtigung anzunehmen.

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich kenne den Inhalt dieser VerfŸgung und bin bereit, die Betreuung
zu Ÿbernehmen.

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra§e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Unterschrift der bevollmŠchtigten, ersatz-
bevollmŠchtigten bzw. betreuenden Personen
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In WŸrde bis zuletzt leben zu kšnnen,
Gemeinschaft mit lieben Menschen zu haben,
gut versorgt zu werden und seelsorgerlichen
Beistand zu haben, das wŸnschen sich viele
Menschen fŸr den letzten Lebensabschnitt. 

Mit den Mšglichkeiten der modernen Medizin
kann der herannahende Tod eines Menschen
aufgeschoben werden. Doch kommen Šrztli-
che Ma§nahmen irgendwann an eine Grenze.
Aus dem BemŸhen um LebensverlŠngerung
kann LeidensverlŠngerung werden. 

Auch Sterbende haben das Recht auf In-
formation und auf eigene Entscheidung. Wo
das in der entsprechenden Situation nicht
mehr mšglich ist, will die CHRISTLICHE

PATIENTENVERF†GUNG eine Wegweisung sein. 

Sie will €rzten, €rztinnen und Pflegenden
helfen, mit ihren Entscheidungen dem
Glauben, der Freiheit und der WŸrde des ster-
benden Menschen gerecht zu werden und
ihm bis zum Tod mit Achtung zu begegnen
und ihn zu begleiten. 

Nach christlichem VerstŠndnis bestimmt
nicht der Mensch den Zeitpunkt des Sterbens,
sondern Gott. Wenn wir Ÿber unser Sterben
nachdenken, kann uns das helfen, uns zu Gott
hin zu šffnen, der unser Leben und Sterben in
seinen HŠnden hŠlt.

Leben bis zuletzt:
Sterben als Teil meines Lebens
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FŸr den Fall, dass ich 

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geburtsdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stra§e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon/Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

meinen Willen nicht mehr bilden oder Šu§ern kann, habe ich
ein Formular der CHRISTLICHEN PATIENTENVERF†GUNG mit
Vorsorgevollmacht und BetreuungsverfŸgung 
� bei meinen persšnlichen Unterlagen
� das Zweitexemplar bei meiner bevollmŠchtigten Person
� Kopien bei Angehšrigen
� bei Arzt oder €rztin meines Vertrauens

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� beim Vormundschaftsgericht in:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hinterlegt.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum Unterschrift
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